
 

 

  

Intensivpatient*innen haben das Recht,  

 

(1) über ihre Situation aufgeklärt und in Entscheidungen einbezogen zu werden. 

Falls sie dazu nicht in der Lage sind, hat ein Mensch ihres Vertrauens das Recht, 

alle Informationen über ihre gesundheitliche Situation zu erhalten.  

 

(2) für Sie wichtige Menschen in der Nähe zu haben und ihre Unterstützung so oft 

wie nötig in Anspruch zu nehmen.  

 

(3) dass die professionellen Betreuenden (Ärzt*innen und Pflegefachpersonen) 

ihren Bezugspersonen  mit Respekt begegnen, sie als therapeutisch wichtig 

ansehen und mit ihnen eine gute Besuchsregelung vereinbaren.  

 

Gültig  bis: 31. Januar  2028 

Erstzertifizierung : Januar 2026  

Berlin, den 22.01.2026  

              

Steffen Brodowski  

Geschäftsführer der DGF  
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